
Wie begründet sich A14/A15?
Beitrag von „Morse'“ vom 11. September 2023 17:35

Zitat von Schmidt

Weil hier das Angebot die Nachfrage nicht ansatzweise deckt, es aber dennoch keine
Verbesserungen der Arbeitssituation, der Gehälter etc. gibt.

Diese Schlussfolgerung macht doch nur Sinn unter der Prämisse, dass die Länder ein
tatsächliches Interesse (Nachfrage) hätten Lehrermangel zu beseitigen.

Es gab auch schon Zeiten/Fälle in denen kritisiert wurde, dass auf dem Arbeitsmarkt
vorhandene Lehrer trotz Mangel nicht eingestellt wurden.
Anders gesagt: in Afrika gibt's Leute die Hunger und Durst leiden, aber von einer "Nachfrage"
kann man nicht sprechen, da sie kein Geld haben um das Angebot zu bezahlen.
Zudem gibt es auch andere Möglichkeiten für Arbeitgeber als das Gehalt zu erhöhen.

Gerade an dem Beispiel des Lehrermangels wird das deutlich:
Bundesländer konkurrieren als Arbeitgeber um Lehrer.
Dabei spielt die Bezahlung eine wichtige Rolle. Die einen Länder verbeamten wieder, um den
Lehrerberuf attraktiver zu machen, die anderen heben die Bezahlung an, generell oder für
bestimmte Gruppen, bei denen der Mangel besonders groß ist (bzw. niedriges Angebot) wie z.B.
Grundschullehrer.
Aber es gibt auch andere Möglichkeiten:
Anstatt die Bezahlung ändern, kann auch die gewünschte Qualität und Quantität verändert
werden.
Das Angebot an Arbeitskräften wird größer, wenn Referendariat oder auch Lehramtsstudium
keine Voraussetzung mehr sind. Evt. reicht sogar ein Studienabschluss in einem ähnlichen
Bereich. Oder man verzichtet ganz auf ein Studium.
Quereinstieg, Seiteneinstieg, Direkteinstieg, usw. usw.
Abgesehen von den rechtlichen Setzungen gibt es auch eine geduldete Praxis davon, dass
Lehrer Aufgaben übernehmen, für die sie nicht qualifiziert sind und schon gar nicht bezahlt
werden, z.B. (an der BS in B.-W.) wenn technische Lehrer ohne Studium Theorieunterricht
erteilen. Ähnlich die vielen Stellvertreter, die jahrelang kommissarisch Schulen leiten, oder
Schulleiter ohne Vertretungen.

Zitat von Schmidt

'In Hessen gibt es den TV-H. In diesem sind bestimmte Bildungsabschlüsse, teilweise
noch bestimmte Anforderungen der Stelle, bestimmten Entgeltgruppen zugeordnet.
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Wenn die Stelle bspw. eine Ausbildung ohne Berufserfahrung voraussetzt und keine
nenneswerte konzeptionelle Arbeit erfordert, gibt es EG8 (Erzieher) oder EG9. Wie der
Bedarf oder das Arbeitnehmerangebot in den einzelnen Bereichen ist, ist für die Höhe
der Vergütung je Entgeltgruppe irrelevant.

Den letzten Punkt bestreite ich. Gerade dort, wo der Lehrermangel am größten ist, den
Grundschulen, gab es doch die gravierendste Änderung: Höhergruppierung in A13 (in vielen
Bundesländern). Dazu zahlreiche Maßnahmen wie z.B. die Verkürzung der Regelstudienzeit für
GS-Lehramt, eine Einstellungsgarantie für fertige Gym-Referendare, wenn sie sich für ein paar
Jahre an der GS verpflichten.
(Randnotiz: Momentan scheint es so, dass "A13 für alle" relativ flächendeckend beschlossen ist
und die Erhöhung für die Funktionsstellen als nächstes dran sein werden.)

Zum Rest:
TV-H, genau! Dieser wird immer wieder neu ausgehandelt.
Wenn Angebot und Nachfrage keine Rolle spielen würde, bräuchte es keine Tarifverhandlungen.
Bei diesen spielen bekanntermaßen die TVs der anderen Bundesländer eine wichtige Rolle, sind
sie doch der Vergleichsmaßstab für die Konkurrenz der Länder um Lehrer und dort, wo
besonders viele gerne unterrichten wollen, Konkurrenz unter den Lehrern.
Beispiel: früher gab es einen Run auf Großstädte, der mittlerweile oft Rückläufig ist wg. der
hohen Mieten. Damit trotzdem noch Lehrer vor sind gibt es eine "Ballungsraumzulage" bzw.
"Orts- und Familienzuschlag“ usw.

Nochmal zurück zu dem Satz:
"Wie der Bedarf oder das Arbeitnehmerangebot in den einzelnen Bereichen ist, ist für die Höhe
der Vergütung je Entgeltgruppe irrelevant."

Zu quasi jeder Tarifverhandlung oder Änderung der Arbeitsbedingungen bzgl. Lehrermangels
findest Du in der Presse Formulierungen wie
"Der Freistaat hat seit Jahren mit einem Lehrermangel zu kämpfen. Eine mögliche Lösung ist
ein besseres Gehalt für Grund- und Mittelschullehrer" oder
"Gewerkschaft fordert konkurrenzfähige Gehälter gegen Lehermangel".

Dasselbe mit umgekehrten Vorzeichen:

"Um den Lehrermangel zu mildern, schlägt Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger mehr
Bezahlung für mehr Leistung vor. Dabei bräuchten Lehrende etwas ganz anderes."

Soweit mal! Ich hoffe wir verlieren nicht den Faden, wenn es jetzt ein bisschen durcheinander
geht, wenn sich mehrere daran beteiligen.
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